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©  Satz  von  Preßstempeln  (10a,10b)  für  eine  Ta- 
blettiermaschine,  bei  dem  die  untereinander  gleich 
geformten  Preßstempel  einen  mit  mindestens  einer 
Preßfläche  zusammenwirkenden  Kopf  (12a,12b),  ei- 
nen  Schaft  (16a,16b)  und  einen  Preßabschnitt 
(18a,18b)  an  dem  dem  Kopf  (12a,12b)  gegenüberlie- 
genden  Ende  aufweisen,  wobei  mindestens  ein  Preß- 
stempel  (10a,10b)  am  Schaft  (16a,16b)  eine  Ausneh- 
mung  aufweist,  in  dem  ein  Datenträger  (22a,22b) 
aufgenommen  ist. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Satz  von 
Preßstempeln  für  eine  Tablettiermaschine  nach 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Bekannte  Tablettiermaschinen  enthalten  Rund- 
laufpressen  zur  Herstellung  von  Tabletten  aus  den 
verschiedenen  Stoffen  und  für  die  verschiedensten 
Anwendungszwecke.  Eine  zumeist  um  eine  vertika- 
le  Achse  angetriebene  Matrizenscheibe  weist  auf 
einem  Kreis  angeordnete  Matrizen  auf,  denen  syn- 
chron  mit  der  Scheibe  umlaufende  Preßstempel- 
paare  zugeordnet  sind.  Die  Betätigung  der  Preß- 
stempel  erfolgt  durch  Steuerkurven  und  Druckrol- 
len.  Während  der  Befüllung  der  Matrizenbohrungen 
mittels  einer  geeigneten  Füllvorrichtung  bildet  der 
Unterstempel  eines  Paares  den  Boden  eines  Form- 
nestes,  wobei  seine  Höhe  in  der  Matrize  die  Dosie- 
rung  vorgibt.  Anschließend  erfolgt  durch  Aufeinan- 
derzubewegen  gegenüberliegender  Preßstempel  in 
einer  Preßstation  das  Verpressen  des  Tablettenma- 
terials  auf  eine  gewünschte  Dicke  (Steghöhe).  Im 
Anschluß  an  das  Verdichten  schieben  die  Unter- 
stempel,  gesteuert  durch  eine  Auswerferkurve,  an 
einer  bestimmten  Stelle  der  Maschine  die  Tablette 
aus  der  Matrize  heraus,  während  sich  die  gegen- 
überliegende  Stempelreihe  (Oberstempel)  allmäh- 
lich  von  der  Matrizenscheibe  entfernt.  Dadurch 
kann  ein  Abstreifer  die  abgeworfenen  Preßlinge  von 
der  Matrizenscheibe  abstreifen  und  einem  Ablauf- 
kanal  zuführen. 

Die  Steuerung  der  Tablettiermaschine  und  ihre 
Überwachung,  d.h.  die  Steuerung  der  Drehzahl,  die 
Füllhöhenregelung,  die  Preßkraft  der  Stempel,  die 
Regelung  der  Steghöhe,  das  Aussortieren  und  das 
Ziehen  von  Proben  usw.  erfolgt  über  einen  Prozeß- 
rechner.  Mit  einer  einzigen  Rundläuferpresse  las- 
sen  sich  in  der  Form,  in  der  Dicke  und  in  der 
Größe  unterschiedliche  Preßlinge  herstellen,  wobei 
für  verschiedene  geometrische  Abmessungen  un- 
terschiedliche  Matrizen  und  Preßstempelsätze  not- 
wendig  sind,  mit  Ausnahme  bestimmter  Steghö- 
henabweichungen  (letztere  können  durch  den 
Druck  bzw.  den  Hub  der  Preßstempel  verändert 
werden).  Werden  nun  bei  einer  Tablettiermaschine 
Matrizen  und  Preßstempelsätze  ausgetauscht,  ist 
erforderlich,  den  Rechner  entsprechend  neu  zu 
programmieren.  Es  bedarf  dabei  sorgfältigen  Arbei- 
tens,  damit  nicht  aus  Versehen  ein  falsches  Pro- 
gramm  eingegeben  oder  gewählt  wird. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  einen  Satz  von  Preßstempeln  für  Tablettierma- 
schinen  zu  schaffen,  der  in  den  Prozeßsteuerbe- 
trieb  einer  Tablettiermaschine  einbezogen  werden 
kann. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des 
Anspruchs  1  gelöst. 

Bei  der  Erfindung  ist  ein  Preßstempel  eines 
Satzes  mit  einer  Ausnehmung  am  Schaft  versehen, 
in  der  ein  Datenträger  aufgenommen  ist.  Der  Da- 

tenträger  ist  vorzugsweise  ein  IC-Baustein,  der  in 
geeigneter  Weise  in  der  Ausnehmung  des  Stem- 
pelschaftes  untergebracht  ist.  Die  Ausnehmung  ist 
dabei  vorzugsweise  dem  Stempelkopf  benachbart. 

5  Vor  dem  bzw.  nach  dem  Einsetzen  eines  Sat- 
zes  neuer  Preßstempel  wird  der  den  Datenträger 
tragende  Preßstempel  einem  Lesegerät  zugeord- 
net,  das  an  der  Tablettiermaschine  selbst  oder 
außerhalb  angeordnet  sein  kann. 

io  Preßwerkzeuge  werden  nach  Gebrauch  in  einer 
geeigneten  Vorrichtung  bezüglich  ihrer  Maßhaltig- 
keit  überprüft.  Hierbei  werden  Funktionslänge  und 
Durchmesser  des  gesamten  Preßwerkzeugsatzes 
überprüft  und  dokumentiert. 

75  Mit  dem  Chip  können  daher  folgende  Informa- 
tionen  gespeichert  werden: 

-  Kennung  des  Preßwerkzeugtyps 
-  bisherige  Einsatzdauer 
-  Reststandzeit 

20  -  Toleranzen  des  Satzes 
Diese  Daten  können  daher  ebenfalls  beim  Betrieb 
der  Tablettiermaschine  berücksichtigt  werden. 

Es  ist  zwar  denkbar,  jeden  Preßstempel  mit 
einer  entsprechenden  Kodierung  zu  versehen. 

25  Dann  ist  es  gleichgültig,  in  welcher  Reihenfolge  die 
Preßstempel  eines  Satzes  dem  Lesegerät  zuge- 
führt  bzw.  an  einem  in  der  Tablettiermaschine  an- 
geordneten  Lesegerät  entlanggeführt  werden.  Im 
Prinzip  ist  dieser  Aufwand  jedoch  nicht  notwendig, 

30  da  die  Preßstempel  eines  Satzes  identisch  sind.  Es 
ist  lediglich  notwendig,  den  den  Datenträger  auf- 
weisenden  Preßstempel  ausreichend  kenntlich  zu 
machen,  damit  er  entweder  von  Hand  oder  automa- 
tisch  herausgegriffen  und  in  Beziehung  zum  Lese- 

35  gerät  gebracht  werden  kann.  Hierfür  kann  der  den 
Datenträger  aufweisende  Preßstempel  mit  einer  ge- 
eigneten  Markierung  oder  Bedruckung  versehen 
werden.  Da  die  oberen  und  unteren  Preßstempel 
axial  beweglich  in  Scheiben  angeordnet  sind,  sie 

40  daher  bereits  in  dieser  Einbauweise  auf  Lager  ge- 
halten  werden,  ist  es  auch  möglich,  ein  entspre- 
chendes  Drehlager  für  die  Scheibe  vorzusehen,  mit 
dem  die  Scheibe  in  Rotation  versetzt  werden  kann, 
damit  die  einzelnen  Preßstempel  entlang  dem  Le- 

45  segerät  geführt  werden,  bevor  die  Scheibe  mit  den 
Preßstempeln  in  die  Tablettiermaschine  eingebaut 
wird.  Wesentlich  hierfür  ist  nur,  daß  der  den  Daten- 
träger  haltende  Preßstempel  so  orientiert  ist,  daß 
der  Datenträger  mit  dem  Lesekopf  ausgerichtet  ist, 

50  wenn  der  betreffende  Preßstempel  sich  im  Bereich 
des  Lesekopfes  befindet. 

Sobald  das  Lesegerät  die  Daten  aus  dem  Da- 
tenträger  ausgelesen  hat,  werden  sie  auf  den  Pro- 
zeßrechner  überspielt,  der  daraufhin  das  dem  Preß- 

55  Stempelsatz  zugehörige  Programm  auswählt,  wo- 
durch  die  Tablettiermaschine  betriebsbereit  ist,  so- 
bald  der  Preßstempelsatz  eingebaut  worden  ist. 

2 



3 EP  0  620  108  A1 4 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  von 
Zeichnungen  näher  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  die  Seitenansicht  eines  Preß- 
stempels  eines  erfindungsgemäßen 
Preßstempelsatzes. 

Fig.  2  zeigt  die  Seitenansicht  eines  abge- 
wandelten  Preßstempels. 

Fig.  3  zeigt  einen  Schnitt  durch  einen  Teil 
des  Preßstempels  nach  Fig.  1. 

Fig.  4  zeigt  schematisch  ein  Lesegerät  für 
einen  Preßstempel. 

Fig.  5  zeigt  eine  andere  Ausführungsform  ei- 
nes  Lesegeräts  für  einen  Preßstem- 
pel. 

Die  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellten  Preß- 
stempel  10a  und  10b  weisen  einen  Kopf  12a,  12b, 
einen  Hals  14a,  14b,  einen  Schaft  16a,  16b  sowie 
einen  Preßabschnitt  18a,  18b  auf.  Wie  ohne  weite- 
res  erkennbar,  unterscheiden  sich  die  Preßab- 
schnitte  18a,  18b,  wobei  letzterer  mit  Hilfe  einer 
Haltekappe  20  am  unteren  Ende  des  Schaftes  16b 
angebracht  ist.  Jeder  der  Stempel  10a,  10b  gehört 
zu  einem  Satz  von  Stempeln,  wie  sie  in  sogenann- 
ten  Rundläuferpressen  für  Tablettiermaschinen  ein- 
gesetzt  werden  und  wie  sie  allgemein  bekannt  sind. 
Zu  einer  Rundläuferpresse  gehört  ein  unterer  und 
ein  oberer  Satz  von  Preßstempeln.  Jede  Preßstem- 
pelform  erfordert  die  besondere  Einstellung  von 
Daten  für  die  automatische  Steuerung  der  Maschi- 
ne,  wobei  die  Prozeßdaten  in  einem  Speicher  des 
Prozeßrechners  programmiert  sind. 

Im  Schaft  der  Preßstempel  10a,  10b  sind  nahe 
dem  Hals  14a,  14b  Datenträger  22a,  22b  eingelas- 
sen.  In  Fig.  3  ist  zu  erkennen,  daß  eine  kreisrunde 
Ausnehmung  26  vorgesehen  ist  zur  Aufnahme  des 
Chips  22a.  Wie  erkennbar,  schließt  es  hündig  mit 
der  Außenseite  des  Schaftes  16a  ab. 

Im  Chip  22a  bzw.  22b  sind  die  für  den  Preß- 
stempel  typischen  Daten  oder  ein  Code  gespei- 
chert.  Diese  werden  durch  ein  geeignetes  Lesege- 
rät  identifiziert  und  auf  den  Prozeßrechner  (nicht 
gezeigt)  weitergegeben,  damit  nach  dem  Einbau 
des  Satzes  bzw.  der  Sätze  Preßstempel  insoweit 
die  erforderlichen  Steuerdaten  komplettiert  sind. 

In  den  Figuren  4  und  5  sind  zwei  mögliche 
Lesegeräte  dargestellt,  die  sich  weitgehend  glei- 
chen,  so  daß  gleiche  Teile  mit  gleichen  Bezugszei- 
chen  versehen  sind. 

Ein  Gehäuse  30  weist  eine  Aufnahmebohrung 
32  zur  Aufnahme  eines  Preßstempels  10c  auf,  der 
mit  einem  Datenträger  oder  Chip  22c  in  der  oben 
beschriebenen  Art  und  Weise  versehen  ist.  Durch 
geeignete  Vorkehrungen  ist  der  Preßstempel  10c  in 
die  richtige  Drehlege  gebracht.  Hierzu  kann  er  mit 
einer  geeigneten  nicht  gezeigten  Markierung  verse- 
hen  werden,  wobei  der  Bediener  diese  Markierung 
mit  einer  ebenfalls  nicht  gezeigten  Markierung  im 
Lesegerät  ausrichten  kann.  Es  ist  jedoch  auch  eine 

automatische  Orientierung  des  Preßstempels  10c 
möglich,  damit  dieser  die  richtige  Drehposition  ein- 
nimmt  im  Hinblick  auf  einen  Lesekopf  34,  der  in 
einer  weiteren  Bohrung  36  des  Gehäuses  aufge- 

5  nommen  ist.  In  Fig.  5  ist  der  Lesekopf  34  durch 
eine  Feststellschraube  38  in  der  Bohrung  36  fest- 
gesetzt,  welche  mit  einer  Nut  40  des  Lesekopfs  34 
zusammenwirkt.  Diese  Ausführungsform  ist  nur  für 
Chips  22c  möglich,  in  der  kontaktlos  gelesen  wer- 

io  den  kann.  Für  die  kontaktbehaftete  Ablesung  ist 
der  Lesekopf  34  gegen  eine  Feder  42  in  der  Boh- 
rung  36  beweglich  gelagert,  wobei  eine  Begren- 
zungsschrauhe  in  einem  beweglichen  Bauteil  46, 
der  die  Bohrung  36  aufweist,  begrenzt  in  einem 

15  Langloch  48  des  Gehäuses  30  bewegbar  ist.  Durch 
einen  Hub  von  zum  Beispiel  5  mm  werden  die 
Kontakte  des  Lesekopfs  34  mit  den  Kontakten  des 
Chips  22c  in  Berührung  gebracht. 

Über  ein  Signalkabel  50  werden  dann  die  Da- 
20  ten  vom  Chip  22c  auf  den  nicht  gezeigten  Prozeß- 

rechner  übertragen. 

Patentansprüche 

25  1.  Satz  von  Preßstempeln  für  eine  Tablettierma- 
schine,  bei  dem  die  untereinander  gleich  ge- 
formten  Preßstempel  einen  mit  mindestens  ei- 
ner  Preßfläche  zusammenwirkenden  Kopf,  ei- 
nen  Schaft  und  einen  Preßabschnitt  an  dem 

30  dem  Kopf  gegenüberliegenden  Ende  aufwei- 
sen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens 
ein  Preßstempel  (10a,  10b,  10c)  am  Schaft 
(16a,  16b)  eine  Ausnehmung  (26)  aufweist,  in 
dem  ein  Datenträger  (22a,  22b)  aufgenommen 

35  ist. 

2.  Satz  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Ausnehmung  (26)  dem  Kopf  (12a, 
12b)  benachbart  ist. 

40 
3.  Satz  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Datenträger  (22a,  22b,  22c) 
ein  IC-Baustein  ist. 

45  4.  Lesegerät  für  einen  kodierten  Preßstempel 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  es  eine  Aufnahme  (32)  für 
den  Preßstempel  (10c)  aufweist,  in  der  der 
Preßstempel  (10c)  lagerichtig  zu  einem  Lese- 

50  köpf  (34)  orientierbar  ist. 

5.  Lesegerät  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Lesekopf  (34)  durch  eine 
Feder  (42)  vorgespannt  und  gegen  den  Daten- 

55  träger  (22c)  bewegbar  gelagert  ist. 

6.  Lesegerät  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  es  an  der  Tablettierma- 

3 
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schine  oder  außerhalb  an  einem  geeigneten 
Träger  angebracht  ist. 
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